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 Antrag
 der Abgeordneten Cornelia Behm, Friedrich Ostendorff, Bärbel Höhn,
 Oliver Krischer, Ingrid Nestle, Hans-Josef Fell, Harald Ebner, Nicole Maisch,
 Dorothea Steiner, Markus Tressel, Daniela Wagner und der Fraktion
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 Kleegras-Verwendung in Biogasanlagen stärken

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

 Aufgrund  der  auch  durch  die  Biogaserzeugung  getriebenen,  massiven  Zunah-
 men  des  Maisanbaus  in  vielen  Regionen  Deutschlands  gerät  Biogas  zunehmend
 in  die  Kritik.  Da  Biogas  aber  als  zeitlich  flexibel  verfügbarer  Energieträger  ein
 wichtiger  Baustein  für  den  Erfolg  der  Energiewende  ist,  muss  die  berechtigte
 Kritik  aufgegriffen  und  Fehlentwicklungen  wirksam  begegnet  werden.  Die
 notwendigen  Maßnahmen  müssen  umgehend  ergriffen  werden,  bevor  die  ge-
 sellschaftliche Akzeptanz für diese Form der Energiegewinnung verloren geht.

 Die  Verwendung  von  Klee-  und  Luzernegras  in  Biogasanlagen  stellt  eine  sinn-
 volle,  nachhaltige  Alternative  zu  Mais  dar  und  trägt  schon  beim  Anbau  zum
 Klimaschutz  bei.  Denn  die  Leguminosen-Gemenge  bauen  aktiv  Humus  auf  und
 binden  das  klimaschädliche  Kohlendioxid  aus  der  Atmosphäre  im  Boden.
 Zudem  benötigen  sie  als  stickstoffbindende  Pflanzen  keine  chemisch-synthe-
 tischen  Stickstoff-Düngemittel,  bei  deren  Erzeugung  große  Mengen  fossiler
 Energieträger verbraucht werden.

 In  der  Biomasseverordnung  werden  Klee-  und  Luzernegras  jedoch  nur  dann  in
 der  höheren  Einsatzstoffvergütungsklasse  II  geführt,  wenn  sie  als  Zwischen-
 frucht  auf  Ackerstandorten  angebaut  wurden.  Durch  diese  Einschränkung  kön-
 nen  sich  die  positiven  Wirkungen  von  Leguminosen-Gemengen  nicht  vollum-
 fänglich  entfalten.  Als  Hauptkultur  angebaut  dienen  sie  nicht  nur  der  Verbesse-
 rung  der  Bodenfruchtbarkeit  und  dem  Klimaschutz,  sondern  stellen  eine  Alter-
 native  zu  Mais  dar  und  können  zur  ökologisch  notwendigen  Auflockerung  der
 Energiefruchtfolgen beitragen.

 Als  erste  Sofortmaßnahme  zum  Erhalt  der  gesellschaftlichen  Akzeptanz  für
 Biogasanlagen  ist  lediglich  eine  entsprechende  Anpassung  der  Biomassever-
 ordnung  erforderlich.  Wenn  Klee-  und  Luzernegras  generell  in  die  Einsatzstoff-
 vergütungsklasse  II  eingeordnet  werden,  schafft  das  einen  Anreiz  für  konven-
 tionell  betriebene  Biogasanlagen,  Mais  in  der  Fruchtfolge  durch  diese  umwelt-
 freundlicheren  Substrate  zu  ersetzen.  Zudem  führt  diese  Änderung  dazu,  dass
 Biogasanlagen  auch  auf  ökologisch  wirtschaftenden  Betrieben  konkurrenzfähig
 werden.  Dies  ist  eine  wichtige  Voraussetzung,  um  das  in  der  Nationalen  Nach-
 haltigkeitsstrategie  verankerte  Ziel  von  20  Prozent  ökologischer  Anbaufläche
 zu  erreichen.  Und  es  ist  ein  Anreiz  für  Ökobauern,  sich  mit  der  Biogaserzeu-
 gung an der Energiewende zu beteiligen.
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II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

 die  Biomasseverordnung  dahingehend  zu  ändern,  dass  Kleegras  und  Luzerne-
 gras  generell  und  nicht  nur  als  Zwischenfrucht  auf  Ackerstandorten  in  die  Ein-
 satzstoffvergütungsklasse II aufgenommen werden.

 Berlin, den 16. April 2012
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